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I. ALLGEMEINER TEIL

ART. 1. PRÄAMBEL

1. Der SDV versteht Werbung als unverzichtbaren Bestandteil der freien MarktwirtschaŌ  und ist sich sowohl seiner be-
sonderen Verantwortung als auch seiner Mission innerhalb der modernen InformaƟ onsgesellschaŌ  bewusst.

2. Die Mitglieder des SDV (nachstehend «SDV-Mitglieder» bzw. «Mitglieder») verpfl ichten sich im Rahmen ihrer TäƟ g-
keiten im Bereich des DialogmarkeƟ ngs gegenüber sämtlichen AuŌ raggebern, Kunden, Mitarbeitenden, Dienstleis-
tungsunternehmen, Konkurrenten und anderen Anspruchsgruppen (nachstehend «Anspruchsgruppen») zu einem 
jederzeit fairen und loyalen Verhalten im Sinne der jeweiligen Wertvorstellungen der GesellschaŌ .

3. Es gelten die folgenden Begriffl  ichkeiten:
Mitglied = Mitglied des SDV;
AuŌ raggeber = WerbeauŌ raggeber oder Kunde des Mitglieds;
Werbeempfänger = Adressat der Werbung und Konsument.

4. Die Einhaltung aller geltenden Gesetze ist für die Mitglieder selbstverständlich. Sie beachten die Grundsätze der 
Lauterkeit in der kommerziellen KommunikaƟ on der Schweizerischen Lauterkeitskommission. Darüber hinausgehend 
verschreiben sie sich der Beachtung zusätzlicher, im Ehrenkodex defi nierter Verhaltensregeln.

5. In diesem Sinne geben sich die SDV-Mitglieder nachfolgenden Ehrenkodex:

ART. 2. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

A. Verhältnis zum SDV und MitgliedschaŌ 
1. Jedes SDV-Mitglied verpfl ichtet sich durch seinen BeitriƩ  zur Einhaltung des Ehrenkodex.
2. Änderungen des Kodex werden per Antrag an die Generalversammlung genehmigt.
3. Die vorliegenden Verhaltensregeln gelten für sämtliche TäƟ gkeiten der Mitglieder.

B. Verhältnis zum Gesetz
1. Dieser Kodex hat zum Ziel, über das geltende staatliche Recht hinausgehende Verhaltensregeln aufzustellen, wel-

che den Mitgliedern als Massgabe ihres geschäŌ lichen Handelns dienen.
2. Sollten einzelne BesƟ mmungen des Ehrenkodex dennoch geltendem Recht widersprechen, so können sich die 

Mitglieder weder gegenüber dem SDV noch gegenüber den anderen Mitgliedern des Kodex oder DriƩ en auf die 
rechtswidrigen Verhaltensregeln berufen. Der Vorstand passt den Ehrenkodex bei Widersprüchen zu staatlichem 
Recht so schnell wie möglich durch Antrag an die Generalversammlung an.

ART. 3. GRUNDSÄTZE

A. Ansehen
1. Die Mitglieder verpfl ichten sich, im Umgang mit allen Anspruchsgruppen alles zu unternehmen, um das Ansehen 

der SDV-Mitglieder, des SDV und der Branche zu fördern sowie das öff entliche Vertrauen in die MarkeƟ ng-Kommu-
nikaƟ on im Allgemeinen und in das DialogmarkeƟ ng im Besonderen zu stärken. GleichzeiƟ g unterlassen sie alles, 
was diesem Ansehen bzw. diesem Vertrauen schaden könnte.

2. Sie verpfl ichten sich, bei der Erfüllung aller Leistungen ein Höchstmass an Sorgfalt und Zuverlässigkeit aufzubrin-
gen, und übertragen diese Pfl icht auch miƩ els vertraglicher Abmachungen an ihre Mitarbeitenden und ihre exter-
nen Dienstleister.

3. Sie unternehmen alle Anstrengungen, um ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Arbeitstechniken ständig zu verbes-
sern.

B. Datenschutz
1. Die Mitglieder verpfl ichten sich zur Einhaltung der Datenschutzgesetzgebung.
2. Sie arbeiten nur mit AuŌ raggebern und externen Dienstleistern zusammen, welche ebenfalls für die Beachtung 

des Datenschutzrechts Gewähr leisten.
3. Sie behandeln die Daten aller Anspruchsgruppen jederzeit mit der grösstmöglichen Vertraulichkeit und Sorgfalt 

und verpfl ichten sich insbesondere, bei der ÜbermiƩ lung von Daten mit den nöƟ gen technischen MiƩ eln für eine 
sichere Übertragung zu sorgen.
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4. Sie informieren sich selbstständig über das jeweils aktuelle Datenschutzrecht und schulen ihre Mitarbeitenden 
regelmässig, um zu gewährleisten, dass diese die gesetzlichen VorschriŌ en kennen und einhalten.

ART. 4. WERBEEMPFÄNGER

A. Respekt vor dem Werbeempfänger
1. Die Mitglieder respekƟ eren die Werbeempfänger als mündige, aufgeklärte und selbstbesƟ mmende Marktpartner.
2. Sie verpfl ichten sich zur ausnahmslosen Beachtung der beiden Robinsonlisten des SDV für adressierte Werbung 

und für Tür-zu-Tür-Verkauf (nachfolgend «Robinsonlisten»), der Telefonsperrliste von CallNet.ch (nachfolgend 
«Sterneinträge») sowie der «Stopp! – Keine Werbung»- und ähnlicher AuŅ leber an BrieŅ ästen (nachfolgend 
«Stopp-Kleber») bei den entsprechenden Formen des DialogmarkeƟ ngs.

3. Sie arbeiten nur mit AuŌ raggebern oder externen Dienstleistern zusammen, welche die Robinsonlisten, die Stern-
einträge und die Stopp-Kleber ebenfalls ausnahmslos und bei sämtlichen Formen des DialogmarkeƟ ngs respekƟ e-
ren.

4. Sie verpfl ichten sich über die Beachtung der Robinsonlisten, der Sterneinträge und der Stopp-Kleber hinaus, allen 
Wünschen von Werbeempfängern nach AuskunŌ , BerichƟ gung, Löschung oder Sperrung von Daten schnell, zuvor-
kommend und abschliessend nachzukommen und umgehend für die erforderliche InformaƟ on an Mitarbeitende, 
AuŌ raggeber und externe Dienstleister zu sorgen.

5. Sie übernehmen keine AuŌ räge, welche Gewinnspiele des Typs «Jedermann gewinnt» zum Gegenstand haben 
oder sonst gegen Art. 3 lit. t UWG verstossen. Hierunter fallen unter anderem alle Arten von PrakƟ ken, welche 
dazu geeignet oder konzipiert sind, die Werbeempfänger glauben zu lassen, sie häƩ en unter Zuhilfenahme des 
Zufalls einen Verlosungs- und/oder Sweepstake-Gewinn bereits zugesprochen erhalten.

6. Sie verpfl ichten sich, auf ersten ausdrücklichen Wunsch von Werbeempfängern:
a) den Kontakt umgehend und zuvorkommend abzubrechen;
b) auf das Unterbreiten eines Angebots zu verzichten;
c) das Unterbreiten des Angebots auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

7. Sie verpfl ichten sich, auf ersten ausdrücklichen Wunsch von Werbeempfängern oder wenn sich dieser Wunsch aus 
den Umständen ergibt:
a) von weiteren Kontaktaufnahmen auf dem gleichen KommunikaƟ onskanal abzusehen;
b) von einem erneuten Kontakt auf sämtlichen KommunikaƟ onskanälen abzusehen.
c) Sie sorgen umgehend für die entsprechenden Massnahmen, namentlich für eine Ergänzung der Adressliste bzw. 

einer Blacklist.
8. Transparenz

a) Die Mitglieder sorgen bei allen Formen des DialogmarkeƟ ngs dafür, dass bei den Werbeempfängern keine Zwei-
fel über den Zweck der Kontaktaufnahme oder die IdenƟ tät des jeweiligen Mitglieds, des AuŌ raggebers oder 
des externen Dienstleisters auŅ ommen.

b) Sie verpfl ichten sich, die Werbeempfänger wahrheitsgetreu und vollständig über die angebotenen Produkte 
und Dienstleistungen, die Vertragsbedingungen und insbesondere auf das allfällige gesetzliche oder vertragli-
che Widerrufsrecht hinzuweisen.

c) Sie führen TäƟ gkeiten im Rahmen von Markt-, Meinungs-, Sozial- oder anderer Forschung ausschliesslich als 
solche durch und unterlassen die Nachlagerung eines Verkaufs, ausser der Werbeempfänger wurde zu Beginn 
der Kontaktaufnahme gut erkennbar auf den nachgelagerten Verkauf aufmerksam gemacht.

d) Wenn die Kontaktaufnahme durch einen externen Dienstleister vorgenommen wird, verpfl ichten die Mitglieder 
diesen vertraglich dazu, diese Verhaltensregeln ebenfalls einzuhalten.

ART. 5. BEZIEHUNG ZU AUFTRAGGEBER

A. AuŌ raggeberorienƟ erung
1. Die Mitglieder verfolgen mit ihrer gesamten TäƟ gkeit das Ziel, die Eff ekƟ vität der KommunikaƟ onsmassnahmen für 

ihre AuŌ raggeber zu steigern.
2. Sie verpfl ichten sich, nur AuŌ räge für AuŌ raggeber zu übernehmen, für deren einwandfreie Ausführung sie über 

die erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrungen, Mitarbeitenden, technischen Einrichtungen und weiteren nöƟ gen 
Ressourcen verfügen.

3. Sie prüfen die Eff ekƟ vität der KommunikaƟ onsmassnahmen unter BerücksichƟ gung der AuŌ raggeberbedürfnisse 
und des jeweiligen Marktumfelds kriƟ sch und empfehlen ihren AuŌ raggebern nur solche Massnahmen, die nach 
einer objekƟ ven fachlichen Beurteilung eine realisƟ sche Chance haben, ihr Ziel zu erreichen.
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B. Off erten
1. Die Mitglieder unterbreiten ihren AuŌ raggebern schriŌ liche Off erten oder erteilen zumindest eine schriŌ liche 

AuŌ ragsbestäƟ gung mit allen wesentlichen Vertragsbestandteilen.
2. Die Mitglieder verpfl ichten sich, ihre Vertragsoff erten klar zu gestalten, indem sie insbesondere:

a) dafür sorgen, dass ihre AuŌ raggeber den Leistungsumfang und die Kosten eindeuƟ g erkennen;
b) Leistungen, welche nicht im Angebot enthalten sind, aber aus Sicht des AuŌ raggebers zum Aufgabenumfang 

gehören, eindeuƟ g als solche deklarieren;
c) realisƟ sche Leistungs-, Termin- und Kostenplanungen für eigene und vermiƩ elte bzw. Regieleistungen abgeben;
d) keine ungewöhnlichen, für den AuŌ raggeber nachteiligen Klauseln in Off erten oder dazugehörigen allgemeinen 

GeschäŌ sbedingungen verwenden.
3. Die voranstehende Ziff er ist auf AuŌ ragsbestäƟ gungen analog anwendbar.

ART. 6. MITARBEITENDE

1. Mitarbeitende im Sinne dieses Titels sind natürliche Personen, welche mit dem Mitglied in einem unselbststän-
digen Arbeitsverhältnis stehen und hierfür einen Lohn beziehen. Die Bezeichnung und die zivilrechtliche Ausge-
staltung von Vertragsverhältnissen als AuŌ räge oder andere Verträge ändern nichts an der Qualifi kaƟ on als Mit-
arbeitende, wenn die genannten Kriterien erfüllt sind. Diese Verhaltensregeln gelten sinngemäss auch für externe 
Mitarbeiter, Promoter und andere Dienstleister.

2. Die Mitglieder sorgen dafür, dass ihre Mitarbeitenden nach dem Ehrenkodex handeln und dessen jeweils gülƟ ge 
Verhaltensregeln einhalten. Hierfür schliessen sie zweckmässige Verträge mit den Mitarbeitenden und richten 
geeignete Aus- und Weiterbildungs- sowie Kontrollmechanismen ein.

3. Sie treff en für Projekte, die durch Provisionszahlungen mit Mitarbeitenden abgerechnet werden, besondere Kon-
trollmassnahmen, um dem Ehrenkodex widersprechende PrakƟ ken zu unterbinden.

4. Sie gewährleisten zum Schutz der Mitarbeitenden eine in jeder Hinsicht korrekte Behandlung und vereinbaren mit 
ihnen insbesondere ein faires und transparentes Vergütungssystem, dessen fi xe und allenfalls variable Bestandtei-
le leicht verständlich sind.

ART. 7. MITBEWERBER

1. Die Mitglieder stellen sich dem WeƩ bewerb in der Absicht und mit dem Ziel, qualitaƟ ves und quanƟ taƟ ves Wachs-
tum in der KommunikaƟ onsbranche akƟ v zu fördern.

2. Sie beachten hierbei nicht nur das WeƩ bewerbsrecht, sondern erkennen die ethischen Regeln und Grenzen an, 
wie sie im fairen kaufmännischen Miteinander erforderlich sind, und halten sich an die Prinzipien der loyalen und 
lauteren Konkurrenz. Dabei wird Wert darauf gelegt, auf eine aggressive Abwerbung von Mitarbeitern zu verzich-
ten. 

3. Sie verpfl ichten sich insbesondere, zur Eigenwerbung und AkquisiƟ on nur wahrheitsgemässe Angaben zu machen.
4. Sie verzichten insbesondere auf unfaire Vergleiche mit Mitbewerbern und auf jegliche andere Massnahmen der 

Marktbearbeitung, welche das eigene Ansehen, dasjenige von Mitbewerbern, des SDV und seiner Mitglieder oder 
der Branche gefährden.

ART. 8. EINHALTUNG DES EHRENKODEX

A. Signete
1. Der SDV stellt seinen Mitgliedern ein Signet mit dem SchriŌ zug «Mitglied des SDV» zur Verfügung. Die Mitglieder 

dürfen dieses in Werbe- und PR-AkƟ vitäten verwenden.
2. Mit dem AustriƩ  aus dem SDV erlischt das Recht zur Verwendung von SDV-Signeten.

B. Feststellung von Verstössen
1. Der Vorstand des SDV ist für die Einhaltung des Ehrenkodex durch die Mitglieder sowie ihre Mitarbeitenden und 

externen Dienstleister verantwortlich.
2. Zur Anzeige eines Verstosses ist jedermann berechƟ gt, gleichgülƟ g ob er persönlich betroff en ist oder nicht. Der 

Vorstand kann von sich aus akƟ v werden, wenn er selbst mögliche Verstösse wahrnimmt.
3. Im Falle einer Anzeige bzw. der Entdeckung eines möglichen Verstosses durch den Vorstand hört der Vorstand das 

Mitglied an und entscheidet anschliessend über das Vorhandensein eines Verstosses.
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4. Kommt der Vorstand zum Schluss, dass ein Verstoss des Mitglieds oder seiner Mitarbeitenden gegen einen SDV-
Kodex vorliegt, zeigt der Vorstand dem Mitglied dies schriŌ lich an und fordert es zur unverzüglichen BeseiƟ gung 
des Verstosses bzw. der Wirkungen des Verstosses auf. 

5. Geht der Verstoss von einem externen Dienstleister des Mitglieds aus, fordert der Vorstand das Mitglied auf, die 
ihm möglichen SchriƩ e einzuleiten. Im Übrigen gilt die vorstehende Ziff er sinngemäss.

6. Das Mitglied hat unverzüglich alles Zumutbare zu unternehmen, um die BeseiƟ gung des Missstandes oder dessen 
Wirkungen zu erreichen.

C. SankƟ onen
1. Kann die Wirkung eines Verstosses nachträglich nicht mehr beseiƟ gt werden oder unterlässt das Mitglied die Be-

seiƟ gung des Verstosses bzw. der Wirkungen des Verstosses innert der angesetzten Frist, so übergibt der Vorstand 
den Fall an eine durch ihn einzuberufende, unabhängige Beschwerdekommission, bestehend aus 3 Mitgliedern, 
welche die folgenden SankƟ onen auslösen kann:
a) schriŌ licher Verweis;
b) Ausschluss aus dem SDV;
c) PublikaƟ on des Verstosses und/oder der SankƟ on(en) in geeigneten Medien.
d) Ausschlüsse werden nur in Fällen schwerer oder wiederholter Verstösse gegen den Ehrenkodex ausgesprochen.

D. Selbstanzeigen
1. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, Verstösse gegen den Kodex, welche von ihren Mitarbeitenden oder ihren 

externen Dienstleistern begangen wurden, innert 30 Tagen nach Bekanntwerden dem Vorstand anzuzeigen, der 
sofort eine Beschwerdekommission einsetzt.

2. Die Beschwerdekommission erarbeitet im Falle der Selbstanzeige zusammen mit dem Mitglied Massnahmen zur 
Behebung der Verstösse bzw. ihrer Auswirkungen und vereinbart eine Frist. Setzt das Mitglied die vereinbarten 
Massnahmen fristgerecht um, sieht die Beschwerdekommission von der Verhängung von SankƟ onen ab.

3. Hat das Mitglied die Verstösse bzw. ihre Auswirkungen zum Zeitpunkt der Anzeige bereits behoben oder behebt es 
sie, bevor eine Einigung nach den vorstehenden Ziff ern zustande gekommen ist, so sieht die Beschwerdekommis-
sion von der Verhängung von SankƟ onen ab.

4. Scheitert die Erledigung von Verstössen im Selbstanzeigeverfahren trotz ernsthaŌ er Bemühungen der Beschwer-
dekommission, gilt das gewöhnliche Verfahren für die Behandlung von Verstössen sinngemäss.

E. Rechtliche Bindungswirkung
1. Die Mitglieder erkennen an, dass sie trotz der Bezeichnung als «Ehrenkodex» an die Verhaltens- und Verfahrensre-

geln des SDV-Ehrenkodex nicht nur ethisch und moralisch, sondern gegenüber dem SDV auch rechtlich gebunden 
sind.
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II. DATABASEͳMARKETING DIENSTLEISTER

ART. 9. DATENSICHERHEIT

A. Allgemeine BesƟ mmungen
1 Umfasst alle Massnahmen und Vorkehrungen im Umgang mit Daten des AuŌ raggebers zur Verhinderung von Da-

tenverlust und -missbrauch, insbesondere die absolute Vertraulichkeit gegenüber DriƩ en.
2. Massnahmen und Vorkehrungen umfassen die Sicherheit bei der ÜbermiƩ lung, dem Zugriff , der Speicherung, der 

Sicherung, der Verarbeitung und der Vernichtung von Daten.

B. ÜbermiƩ lung
1. Die Mitglieder vereinbaren und organisieren mit dem AuŌ raggeber die Form des Datenaustausches bei physischer 

und elektronischer ÜbermiƩ lung (ÜbermiƩ lungsformen).
2. Bei allen ÜbermiƩ lungsformen wird die Sicherheitsfrage vorgängig geklärt und die entsprechenden Sicherheitsvor-

kehrungen des AuŌ raggebers werden eingehalten.

C. Zugriff 
1. Das Mitglied stellt mit geeigneten Massnahmen sicher, dass nur berechƟ gte und defi nierte Personen Zugriff  auf die 

Daten des AuŌ raggebers haben. Es muss jederzeit für den AuŌ raggeber nachvollziehbar sein, wer auf seine Daten 
Zugriff  hat.

2. Die Mitglieder stellen dem AuŌ raggeber auf Wunsch das IT-Zugriff skonzept zur Verfügung.

D. Speicherung von Daten
1. Die Mitglieder stellen sicher, dass Daten des AuŌ raggebers auf nur speziell dedizierten Massenspeicherungsgerä-

ten gespeichert werden, die nicht von DriƩ en oder unberechƟ gten Personen eingesehen werden können.
2. Insbesondere die weitere Verteilung von Daten ist nicht zulässig.

E. Sicherung von Daten
1. Daten des AuŌ raggebers werden regelmässig gesichert und so vor Verlust geschützt.
2. Das Mitglied stellt sicher, dass die gespeicherten Daten sicher vor Zugriff  von DriƩ personen gelagert und gegen 

physische Einfl üsse wie beispielsweise Elementarschäden gesichert sind.

F. Vernichtung
1. Das Mitglied und sein AuŌ raggeber einigen sich über die Vernichtung oder Sicherung resp. Übergabe der Daten 

nach AuŌ ragsende. Im Normalfall werden die Daten gelöscht.
2. Sicherungen von Daten bleiben im Normalfall vorhanden und sind deshalb sicher vor DriƩ zugriff  aufzubewahren. 

Dies erfolgt im Normalfall mit der Auĩ ewahrung an einem sicheren Ort wie einem Tresor oder Banksafe.
3. IT-Hardware, auf der Daten vorhanden sein können, wird bei der Entsorgung physisch entwertet, d. h. von Spezia-

listen entsorgt. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass Speichermedien physisch separat zerstört und entsorgt 
werden.  

ART. 10. DATENSCHUTZ

A. Verarbeitung
1. Daten werden bei der physischen ProdukƟ on nur für die Zeit der echten ProdukƟ on auf entsprechenden Maschi-

nen gespeichert und danach sofort gelöscht.
2. Mitarbeiter, die mit der physischen ProdukƟ on betraut sind, sind mit entsprechenden InstrukƟ onen zu versehen, 

dass diese Daten vertraulich sind und in keiner Form weitergegeben werden dürfen. Auf Wunsch des AuŌ ragge-
bers wird dies schriŌ lich vereinbart.

3. ProdukƟ onsräume sind mit geeigneten Sicherheitsmassnahmen vor unberechƟ gtem Zugang durch DriƩ personen 
zu schützen.

4. Das Mitglied sorgt dafür, dass Einricht- und FehlprodukƟ onen sicher entsorgt werden.
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III. UNADRESSIERTE MAILINGS

ART. 11. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Dieser Ehrenkodex-Teil gilt für die TäƟ gkeit der Mitglieder im Bereich Zustellung von unadressierten Drucksachen und 
Warenmustern.

2. Unter den Begriff  des Personals fallen sowohl Mitarbeitende im Sinne des allgemeinen Ehrenkodex-Teils als auch 
externe Dienstleister und Subunternehmer, welche die Zustellung unadressierter Sendungen besorgen.

ART. 12. WERBEEMPFÄNGER

A. Respekt vor dem Werbeempfänger
1. Die Mitglieder sorgen dafür, dass ihr Personal gemäss den bestehenden Weisungen handelt und die Wünsche der 

Werbeempfänger entsprechend berücksichƟ gt. Insbesondere:
a) Sendungen ordentlich in die BrieŅ ästen einsteckt; 
b) voluminöse Sendungen, z. B. Warenmuster, ordentlich in die Ablagekästen legt.
c) Die Zustellung der Sendungen erfolgt grundsätzlich ausschliesslich in Brief- und Ablagekästen ohne Kleber 

«Stopp – keine Werbung» oder vergleichbare BeschriŌ ungen.
d) Falls eine ordentliche Zustellung bzw. Deponierung nicht möglich ist, wird auf die Zustellung verzichtet.

2. Bei der Deponierung von Drucksachen und Warenmustern ausserhalb des BrieŅ astens (z. B. Türhänger o. ä.) sind 
Stopp-Kleber ebenfalls zu berücksichƟ gen.

3. Die Mitglieder nehmen keine Drucksachen- und Warenmustersendungen mit anfechtbarem Inhalt zur Verteilung 
an. Massgeblich sind die geltenden Gesetze und die BesƟ mmungen der Zustellfi rmen.

4. Die Zustellung aussergewöhnlich gestalteter Sendungen ist nur nach Absprache mit dem ausführenden Zustell-
unternehmen möglich.

B. Stoppkleber
1. Grundsätzlich werden «kommerzielle» und «offi  zielle» Sendungen unterschieden.
2. «Kommerzielle» Sendungen werden nicht in BrieŅ ästen zugestellt, die mit einem Stopp-Kleber versehen sind.
3. «Offi  zielle» Sendungen werden in alle BrieŅ ästen zugestellt. Insbesondere fallen darunter:

a) Sendungen von Behörden, von Verwaltung und öff entlichen Unternehmen des Bundes, von Kantonen und Ge-
meinden, soweit diese Absender mit ihren unadressierten Sendungen nicht vorwiegend kommerzielle Zwecke 
verfolgen; 

b) amtliche Anzeiger und andere amtliche PublikaƟ onsorgane; 
c) Sendungen von poliƟ schen Parteien; 
d) Sendungen von überparteilichen Komitees, die in einem konkreten Zusammenhang mit bevorstehenden Wah-

len und AbsƟ mmungen stehen; 
e) Sendungen nicht kommerzieller Natur, die dem InformaƟ onsbedürfnis einer breiten Öff entlichkeit entsprechen 

(beispielsweise Blutspendeaufrufe, InformaƟ onen über Bauvorhaben, nicht kommerzielle regionale Anlässe      
o. ä.);

f) Sendungen von Entsorgungs-/Recyclingunternehmen (Kleider- und Schuhsäcke, BaƩ eriebags usw.); 
g) Sendungen mit Spendenaufrufen von Fundraisern und karitaƟ ven OrganisaƟ onen, die von der SƟ Ō ung ZEWO 

(Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde OrganisaƟ onen) zerƟ fi ziert sind (www.zewo.ch); nicht aber 
kommerzielle Prospekte mit ShoparƟ keln.

4. GraƟ szeitungen, welche einen wesentlichen redakƟ onellen Anteil aufweisen, können den «offi  ziellen» Sendungen 
gleichgestellt werden. 

5. Die Zustellung an die BrieŅ ästen mit einem Stopp-Kleber erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Produkt von den 
Werbeempfängern akzepƟ ert wird und dass keine übergeordneten Interessen oder veränderten Anforderungen 
an die BruƩ ozustellungen dies verunmöglichen.

6. Die Verteilfi rmen bieten ausdrücklich Gewähr dafür, dass Werbeempfänger, welche die Zustellung einer solchen 
GraƟ szeitung ablehnen, nicht mit diesem Produkt bedient werden.   
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ART. 13. AUFTRAGGEBER

A. AuŌ raggeberorienƟ erung
1. Das Mitglied verpfl ichtet sich, eine möglichst vollständige Zustellung sicherzustellen. Es kann jedoch in keinem Fall 

eine absolut lückenlose Bedienung garanƟ ert werden. 
2. Das Mitglied verpfl ichtet sich, regelmässig aktualisiertes Zahlenmaterial für die Planung und Vorbereitung der 

Verteilungen bereitzustellen. 
3. Das Mitglied sorgt dafür, dass die vereinbarten Zustelltermine eingehalten werden.

ART. 14. KONTROLLE

1. Die Mitglieder verpfl ichten sich, die Qualität der Verteilung durch speziell geschultes Kontrollpersonal im Interesse 
der Werbeempfänger und AuŌ raggeber laufend zu überwachen.

2. Zusätzlich kann ein neutrales externes Unternehmen mit der Durchführung regelmässiger repräsentaƟ ver Kontrollen 
der Zustellqualität beauŌ ragt werden. Die entsprechenden Ergebnisse werden regelmässig publiziert.

3. ReklamaƟ onen werden, sofern die entsprechenden konkreten Angaben vorhanden sind, umgehend abgeklärt und 
der Reklamant über das Ergebnis informiert. Soweit nöƟ g werden entsprechende Massnahmen eingeleitet.
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IV. TELEFONMARKETING IM PRIVATBEREICH ΈB2CΉ

Dieser Ehrenkodex-Teil wurde in Zusammenarbeit mit CallNet.ch erstellt und wird deshalb als Ganzes in den Ehrenko-
dex des SDV integriert. Es ergeben sich dadurch Überschneidungen mit anderen Teilen.

ART. 15. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Die CallNet.ch- und SDV-Mitglieder, die TelefonmarkeƟ ng betreiben, schaff en sich mit diesem Ehrenkodex einen 
Ordnungsrahmen für ihre TelekommunikaƟ onsakƟ vitäten.

2. Sie verpfl ichten sich, die jeweils geltenden gesetzlichen VorschriŌ en zu achten – insbesondere die WeƩ bewerbs-
regeln (UWG und die Grundsätze der SƟ Ō ung für die Lauterkeit in der Werbung) und den Datenschutz.

3. Sie verpfl ichten sich zu einem seriösen Verhalten bei der eigenen Werbung und bei der AkquisiƟ on.
4. Sie übernehmen nur AuŌ räge, für deren Bearbeitung die erforderlichen Fähigkeiten, Erfahrungen, Mitarbeiter und 

technischen Einrichtungen bereitgestellt werden können.
5. Sie unternehmen alle Anstrengungen, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Verfahrenstechniken ständig zu verbessern 

sowie realisƟ sche Leistungs-, Termin- und Kostenangebote abzugeben und einzuhalten.
6. Sie behandeln alle internen Vorgänge und InformaƟ onen von AuŌ raggebern, die ihnen durch ihre TäƟ gkeit be-

kannt werden, streng vertraulich.
7. Sie verpfl ichten sich zu fachkundiger und kompetenter Beratung gegenüber den AuŌ raggebern.
8. Sie lehnen AuŌ räge ab, welche nach Form, Inhalt oder in anderer erkennbarer Hinsicht mit dem Gesetz nicht zu 

vereinbaren sind oder ethische und moralische Grundsätze verletzen.

ART. 16. BESONDERE BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER PERSÖNLICHEN KOMMUNIKATION

A. Wahrheits- und Klarheitsgrundsätze
1. Bei Beginn ausgehender Telefongespräche ist der Name des Anrufers, die Firmenbezeichnung des AuŌ raggebers 

sowie der Zweck des Anrufs zu nennen. Die Telefonnummer darf nicht unterdrückt werden. Für TelefonakƟ onen 
aller Art gelten die Wahrheits- und Klarheitsgrundsätze. Insbesondere darf in keiner TelefonakƟ on eine Umfrage 
oder Aufgabe der Markt-, Meinungs- oder Sozialforschung vorgetäuscht oder als Gesprächsbegründung benutzt 
werden, wenn der Zweck des Anrufs darin besteht, etwas zu verkaufen oder einen Verkauf einzuleiten.

2. Die für die einzelne Kampagne verwendete Telefonnummer muss öff entlich zur Verfügung gestellt werden. Zusätz-
lich zur Nummer muss der Name der TelemarkeƟ ng-Firma und/oder des AuŌ raggebers erwähnt werden.

B. Datenschutz
1. Sie verpfl ichten sich, die zur Verfügung gestellten und gewonnenen Daten nur im Vertragsumfang und innerhalb 

der Grenzen des Datenschutzgesetzes zu verarbeiten oder zu nutzen. Bei der Beschaff ung von Adressen und der 
Anreicherung mit Telefonnummern wird sichergestellt, dass weder Adressen noch Telefonnummern mit entspre-
chenden Sperrvermerken in den Swisscom-Directories verwendet werden. Dies gilt nicht für Kampagnen, in wel-
chen Adressen mit einer bestehenden Kundenbeziehung kontakƟ ert werden.

2. Sie unterstützen akƟ v im Interesse der Werbeempfänger und der DirektmarkeƟ ng-Anwender den Einsatz der SDV-
Robinsonliste. Sie verpfl ichten sich darüber hinaus, alle Wünsche Betroff ener nach AuskunŌ , BerichƟ gung, Lö-
schung oder Sperrung von Daten korrekt und vollständig zu bearbeiten.

3. Ebenso verpfl ichten sie sich und ihre Mitarbeiter zur Einhaltung des Datenschutzes. Die Verpfl ichtung der Mitar-
beiter erstreckt sich auch auf den Zeitraum nach Beendigung der TäƟ gkeit. Alle Unterlagen (Adressmaterial, Tele-
fonprotokolle usw.) übergibt der AuŌ ragnehmer nach Abschluss des Projektes dem AuŌ raggeber. Für den Fall, dass 
der AuŌ raggeber diese Unterlagen nicht erhalten möchte, werden sie vom AuŌ ragnehmer nach den geltenden 
DatenschutzbesƟ mmungen vernichtet.

C. Schutz der Privatsphäre
1. Telefonkontakte mit Privatpersonen erfolgen nur in einer für diese zumutbaren Zeit; in der Regel nicht vor 8 Uhr 

und nach 20.30 Uhr, an Samstagen nicht vor 9 und nach 16 Uhr. An Sonntagen und naƟ onalen Feiertagen werden 
keine akƟ ven Telefonanrufe durchgeführt.

D. Verhalten am Telefon
1. Das TelefonmarkeƟ ng-Personal darf sich keiner Verkaufstechniken oder Formulierungen bedienen, die zu suggesƟ v 

oder aggressiv wirken. Alle Regeln der Höfl ichkeit sind beim Telefonieren zu beachten.
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2. TelefonmarkeƟ ng-AuŌ räge müssen konzepƟ onell vorbereitet werden. Die Anrufe werden mithilfe eines Ge-
sprächsleiƞ adens und Argumentariums geführt. Telefonkontakte, die substanziell vom Gesprächsleiƞ aden abwei-
chen, sind unzulässig. Die Ergebnisse werden staƟ sƟ sch ausgewertet und dem AuŌ raggeber zur Verfügung gestellt.

E. BestäƟ gung eines Vertragsabschlusses
1. Der Vertragsabschluss muss schriŌ lich vom AuŌ raggeber/Callcenter bestäƟ gt werden. Ein allfälliger Widerruf des 

Vertragspartners innert 7 Tagen wird akzepƟ ert.

F. Personalauswahl und Personalschulung
1. Zur Gesprächsführung dürfen bei TelefonakƟ onen nur geschulte Mitarbeiter eingesetzt werden.
2. Für die Schulung werden folgende Mindestanforderungen defi niert:

a) Verhaltenstraining bei EintriƩ  in die TelefonmarkeƟ ng-OrganisaƟ on mit InformaƟ onen über die gesetzlichen 
VorschriŌ en, die Verhaltensweisen am Telefon sowie mit der Absolvierung prakƟ scher Übungen mit einer Tele-
fon-Trainingsanlage;

b) akƟ onsbezogenes Training, bei dem sich die Dauer je nach Aufgabenstellung erstreckt;
c) permanente Fortbildung des mit der Führung, Steuerung, OrganisaƟ on und Durchführung befassten Telefon-

markeƟ ng-Personals.

G. Entlöhnung
1. Die Entlöhnung der Mitarbeiter/-innen erfolgt grundsätzlich auf Zeitbasis. Zusätzliche Leistungskomponenten sind 

möglich. Eine reine Entlöhnung auf Provisionsbasis wird nicht angewandt. Bei Projekten, die durch zusätzliche Pro-
visionszahlungen entschädigt werden, sind besondere Kontrollmassnahmen zu treff en, um GesprächsprakƟ ken, 
die im Widerspruch zu diesem Ehrenkodex stehen, zu unterbinden.

H. Kontrolle
1. Die Kontrolle des Telefonpersonals muss jederzeit sichergestellt und überprüĩ ar sein. Die Dienstleister verfügen 

über Telefonarbeitsplätze, welche eine direkte oder indirekte und effi  ziente Qualitätskontrolle der Gespräche er-
möglichen. In steƟ ger Zusammenarbeit zwischen Firmenleitung sowie Supervision und Schulung werden geeigne-
te Massnahmen zur Qualitätssicherung getroff en. Diese werden laufend überprüŌ  und weiterentwickelt.

I. Wählhilfen (Dialer)
1. Der Einsatz von Wählhilfen (Dialer) ist erlaubt. Jedoch muss gewährleistet werden, dass jederzeit ein Mitarbeiter 

zur Verfügung steht, um das Gespräch durchzuführen. Pro Tag dürfen maximal drei Anrufversuche durchgeführt 
werden.

ART. 17. VERANTWORTUNG DRITTER

1. Die TelefonmarkeƟ ng-OrganisaƟ onen sind verpfl ichtet, die Einhaltung dieses Ehrenkodex durch ihre Unterlieferan-
ten und AuŌ raggeber sicherzustellen. Insbesondere sind diese ebenfalls dafür verantwortlich, dass die Datenbe-
schaff ung rechtmässig erfolgt.

ART. 18. SANKTIONEN

1. Bekannt gewordene Verstösse gegen die Grundsätze dieses Ehrenkodex werden von CallNet.ch und dem SDV in 
einer gemeinsamen Kommission untersucht. Die Kommission kann bei den Vorständen den Ausschluss aus den 
entsprechenden Verbänden beantragen und diese Unternehmen in einer schwarzen Liste auff ühren.
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V. EͳMAIL, SMS, FAX

ART. 19. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Dieser Ehrenkodex-Teil defi niert das Verhalten der Mitglieder im Bereich fernmeldetechnisch übermiƩ elte Nach-
richten. Hierzu zählen E-Mail, SMS, MMS, Telefax und andere.

2. Die Mitglieder verschicken kein Spam. 
3. Die Mitglieder halten sich an die geltenden rechtlichen BesƟ mmungen. 
4. Die Mitglieder orienƟ eren sich am Grundsatz des Permission based MarkeƟ ng. 

ART. 20. WERBEEMPFÄNGER

A. Einwilligung 
1. Um die Einwilligung des Empfängers für den Empfang von elektronischer Werbung zu erhalten, stehen drei Mög-

lichkeiten zur Verfügung: 
a) Variante A (opt-in): Das Mitglied holt die Permission offl  ine ein – zum Beispiel anlässlich einer Messe. WichƟ g 

ist, dass dabei das Datum und der Ort der Einwilligung genau vermerkt wird, um im Zweifelsfall darüber Aus-
kunŌ  geben zu können.  

b) Variante B (confi rmed opt-in): Das Mitglied holt die Permission online ein. Dazu platziert es auf seiner Website 
ein Anmeldeformular für seinen Online-NewsleƩ er. Darauf muss der Werbeempfänger seine ausdrückliche Zu-
sƟ mmung für den Erhalt von werblichen InformaƟ onen geben. Danach erhält der neue Abonnent (Werbeemp-
fänger) eine BestäƟ gung seiner Anmeldung. 

c) Variante C (double opt-in): Das Mitglied holt die Permission wie bei Variante B ein. Der neue Abonnent muss 
aber nach Erhalt der BestäƟ gungsmail miƩ els Klick auf einen Link oder durch Zurücksenden der E-Mail noch 
einmal bestäƟ gen, dass er die InformaƟ onen wünscht.

ART. 21. RECHTLICHER RAHMEN

A. Fernmeldegesetz (784.10)
1. 1. Kapitel: Allgemeine BesƟ mmungen; Art. 1 Zweck

2 Es soll insbesondere:
d. die Benutzerinnen und Benutzer von Fernmeldediensten vor unlauterer Massenwerbung (FMG Art. 45a ver-

weist auf UWG Art. 3 lit. o)  und vor Missbrauch durch Mehrwertdienste schützen.
2. Art. 2 Gegenstand

Das Gesetz regelt die fernmeldetechnische Übertragung von InformaƟ onen, einschliesslich der Übertragung von 
Radio- und Fernsehprogrammen, soweit das Bundesgesetz vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen 
(RTVG) nichts anderes besƟ mmt.

3. Art. 3 Begriff e
In diesem Gesetz bedeuten: 
c. fernmeldetechnische Übertragung: elektrisches, magneƟ sches, opƟ sches oder anderes elektromagneƟ sches 

Senden oder Empfangen von InformaƟ onen über Leitungen oder Funk.
4. Art. 45a Unlautere Massenwerbung

1 Die Anbieterinnen von Fernmeldediensten bekämpfen die unlautere Massenwerbung (Art. 3 Bst. o des BG vom 
19. Dez. 1986 gegen den unlauteren WeƩ bewerb).

B. Verordnung über Fernmeldedienste (784.101.1)
9. Kapitel: Fernmeldegeheimnis und Datenschutz, Art. 88 Verzeichnisse

1 Die in einem Verzeichnis aufgeführten Kundinnen und Kunden sind berechƟ gt, eindeuƟ g kennzeichnen zu las-
sen, dass sie keine WerbemiƩ eilungen von DriƩ en erhalten möchten und dass ihre Daten zu Zwecken der Di-
rektwerbung nicht weitergegeben werden dürfen.

 Anmerkung SDV: Dies betriŏ   die fernmeldetechnische Übertragung gemäss der Begriff serklärung (A. 3. Art. 3 
Begriff e).
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C. Bundesgesetz über den unlauteren WeƩ bewerb (UWG, 241)
1. Art. 3 Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden und anderes widerrechtliches Verhalten
Unlauter handelt insbesondere, wer:
o. Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder 

solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den kor-
rekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer 
beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen KontakƟ nformaƟ onen von Kunden erhält und dabei auf die 
Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Massen-
werbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet;

s. Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen GeschäŌ sverkehr anbietet und es dabei unterlässt:
1. klare und vollständige Angaben über seine IdenƟ tät und seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der 

elektronischen Post zu machen,
2. auf die einzelnen technischen SchriƩ e, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen, 
3. angemessene technische MiƩ el zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung 

erkannt und korrigiert werden können,
4. die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestäƟ gen (ab 1.4.12 in KraŌ );

t. im Rahmen eines WeƩ bewerbs oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inan-
spruchnahme einer kostenpfl ichƟ gen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den 
Kauf einer Ware oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer 
weiteren Verlosung gebunden ist (ab 1.4.12 in KraŌ );

u. den Vermerk im Telefonbuch nicht beachtet, dass ein Kunde keine WerbemiƩ eilungen von DriƩ en erhalten möchte 
und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen (ab 1.4.12 in KraŌ ).

ART. 22. PRIVACY STATEMENT  

1. Der SDV empfi ehlt seinen Mitgliedern die PublikaƟ on eines Online Privacy Statements. Damit zeigen die Mitglie-
der, dass ihnen die Privatsphäre ihrer Werbeempfänger und Interessenten ein Anliegen ist und sie diese wahren 
möchten. 

2. Folgende Punkte sollte eine solche Privacy Policy enthalten: 
a) Art der personenbezogenen Daten, die gesammelt werden; 
b) eine Begründung, warum die OrganisaƟ on solche InformaƟ onen sammelt und was sie damit tut; 
c) die Bedingungen, unter denen InformaƟ onen allenfalls an DriƩ e weitergegeben werden; 
d) eine Verpfl ichtung, die gesammelten Daten zu schützen; 
e) organisatorische Strukturen, die über die Policy hinausgehen (wie etwa das Einbeziehen des Datenschutzbeauf-

tragten); 
f) Kontrolle der Umsetzung und Umgang mit eventuellen Beschwerden.
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VI. DIRECT SALES

ART. 23. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Unter Direct Sales wird in diesem Ehrenkodex-Teil der Vertrieb von Waren und Dienstleistungen an Werbeempfän-
ger nach persönlicher Beratung durch einen Kundenberater im Bereich einer Privatwohnung oder eines Betriebs, 
am Arbeitsplatz oder an anderen Orten ausserhalb eigener GeschäŌ sräume verstanden («Door-to-Door»).

2. Die TäƟ gkeit eines Mitglieds untersteht diesem Kodex, wenn das Mitglied:
a) eine Direct-Sales-OrganisaƟ on zum Vertrieb von Waren oder Dienstleistungen einsetzt oder
b) eine Direct-Sales-OrganisaƟ on für einen AuŌ raggeber bzw. Partner einsetzt.

3. Kundenberater im Sinne dieses Kodex sind Personen, welche der Direct-Sales-OrganisaƟ on eines Mitglieds ange-
hören. Darunter fallen namentlich Handelsvertreter, angestellte Vertreter, Franchisenehmer, Kommissionäre sowie 
Eigenhändler und andere Vertragspartner.

4. Als AuŌ raggeber gilt, wer sich der Direct-Sales-OrganisaƟ on eines Mitglieds bedient, um seine Waren und Dienst-
leistungen zu vertreiben.

ART. 24. WERBEEMPFÄNGER

A. Respekt vor dem Werbeempfänger
1. Die Mitglieder verpfl ichten sich, die Verträge mit Kundenberatern so auszugestalten und die Kundenberater so zu 

instruieren, aus- und weiterzubilden und zu überwachen, dass ihr Verhalten dem Werbeempfänger gegenüber 
jederzeit korrekt, unaufdringlich und zuvorkommend ist.

2. Die Mitglieder stellen insbesondere sicher, dass ihre Kundenberater die Besuche nur während der folgenden Zeiten 
durchführen:
a) an Werktagen von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis spätestens 19.00 Uhr;
b) an Samstagen von 13.30 bis spätestens 18.00 Uhr.
c) An Sonntagen, naƟ onalen und lokalen Feiertagen werden keine Besuche durchgeführt.

3. Die Mitglieder sorgen namentlich dafür, dass ihre Kundenberater auf ihr äusseres Erscheinungsbild und ein seriö-
ses AuŌ reten achten.

B. Transparenz
1. Die Mitglieder sorgen dafür, dass die Kundenberater zwecks IdenƟ fi kaƟ on durch die Konsumenten:

a) sich vor einem Beratungsgespräch unaufgefordert und wahrheitsgemäss mit ihrem vollen Namen vorstellen und 
den AuŌ raggeber nennen;

b) bei unangemeldeter Kontaktaufnahme einen Ausweis mit Foto sichtbar tragen und explizit präsenƟ eren;
c) bei angemeldeter Kontaktaufnahme einen Ausweis mit Foto auf Verlangen präsenƟ eren.

2. Insbesondere sorgen die Mitglieder dafür, dass die Kundenberater die Werbeempfänger umfassend und wahr-
heitsgemäss über die angebotenen Waren oder Dienstleistungen informieren bzw. die Fragen der Werbeemp-
fänger entsprechend beantworten, sodass diese in der Lage sind, ihre Entscheidungen noch während laufender 
Widerrufs- bzw. Rückgabefristen wohlinformiert überdenken zu können. Die InformaƟ onspfl icht bezieht sich na-
mentlich auf:
a) Verwendungszweck, Verwendungsweise und Beschaff enheit der angebotenen Produkte;
b) Umfang der angebotenen Leistungen einschliesslich des Kundendienstes;
c) Preise und KondiƟ onen;
d) das gesetzliche Widerrufsrecht, wobei dieses nicht als Kaufargument verwendet oder sonstwie werberisch an-

gepriesen werden darf;
e) Umfang der Gewährleistung oder GaranƟ e sowie HaŌ ung;
f) Lieferzeiten und -bedingungen.

3. Insbesondere sorgen die Mitglieder dafür, dass die Kundenberater ausschliesslich unverändertes Werbe- und In-
formaƟ onsmaterial des AuŌ raggebers verwenden und dieses nicht zur Irreführung der Werbeempfänger hinsicht-
lich Produkt, Preis, Vertriebsweg oder anderer Vertragspunkte verwenden.

4. Insbesondere sorgen die Mitglieder dafür, dass die Kundenberater gegenüber den Werbeempfängern nur dann auf 
Referenzen Bezug nehmen, wenn diese autorisiert, belegbar und zutreff end sind und die Werbeempfänger nicht 
irreführen.
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C. Vertragsabschluss
1. Die Mitglieder sorgen dafür, dass ihre Kundenberater dem Werbeempfänger ausschliesslich leserliche und voll-

ständige AuŌ ragsformulare für Vertragsabschlüsse unterbreiten.
2. Die Mitglieder leisten dafür Gewähr, dass ihre Kundenberater ausschliesslich UnterschriŌ en auf AuŌ ragsformula-

ren von dazu autorisierten Personen einholen und jede ManipulaƟ on durch nicht autorisierte Personen unterlas-
sen. Bei vorsätzlichem Fehlverhalten von Kundenberatern in diesem Bereich sprechen die Mitglieder eine fristlose 
Kündigung aus, welche in den Verträgen mit den Kundenberatern vorgesehen sein sollte, und erstaƩ en Strafanzei-
ge.

3. Die Mitglieder sorgen dafür, dass ihre Kundenberater auf kaufmännisch unerfahrene Werbeempfänger Rücksicht 
nehmen und keinesfalls deren Alter, Krankheit, beschränkte Urteilsfähigkeit, sprachliche Verständnisprobleme und 
ähnliche Faktoren ausnutzen, um sie zum Abschluss von Verträgen zu veranlassen.

4. Die Mitglieder stellen sicher, dass ihre Kundenberater Rücksicht auf die fi nanzielle Leistungsfähigkeit von Wer-
beempfängern nehmen, indem sie es namentlich unterlassen, erkennbar sozial schwache Werbeempfänger zum 
Abschluss von ihre Verhältnisse übersteigenden oder nicht bedarfsgerechten Verträgen zu veranlassen.

ART. 25. MITARBEITENDE

A. Kundenberater
1. Kundenberater gelten auch dann als Mitarbeitende im Sinne des allgemeinen Teiles, wenn sie in selbstständiger 

Stellung täƟ g sind.
2. Zum Schutz ihrer Kundenberater treff en die Mitglieder folgende Vorkehrungen:

a) Sie informieren ihre Kundenberater umfassend über ihre vertraglichen und gesetzlichen Rechte und Pfl ichten, 
welche sich aus ihrem Status als unselbstständige oder selbstständige Kundenberater ergeben.

b) Sie informieren ihre Kundenberater wahrheitsgemäss und vollständig über die Umsatz- und Verdienstmöglich-
keiten sowie die gewöhnlich anfallenden Kosten und Aufwendungen.

c) Sie schliessen in jedem Fall schriŌ liche Verträge über die Zusammenarbeit, insbesondere bei selbstständigen 
Kundenberatern.

d) Sie unterlassen alle vertraglichen Abreden und sonsƟ gen Massnahmen, welche zu einer kommerziellen Ausnut-
zung der Privatsphäre oder zu einer persönlichen Abhängigkeit im Sinne einer umfassenden Vereinnahmung der 
Persönlichkeit der Kundenberater führen.

e) Sie verlangen von ihren Kundenberatern für den EintriƩ  bzw. für das blosse Recht der Teilnahme am Vertriebs-
system fi nanzielle Leistungen höchstens zu einem Betrag, welcher in einem angemessenen objekƟ ven Verhält-
nis zur Gegenleistung steht.

f) Schulungen, Schulungs- und Werbematerial stellen sie ihren Kundenberatern höchstens zu Selbstkosten in 
Rechnung.

g) Sie bedienen ihre Kundenberater in regelmässigen Zeitabständen mit detaillierten Abrechnungen, welche die 
vollständigen Angaben zu sämtlichen Vergütungen sowie alle sonsƟ gen relevanten Angaben enthalten.
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VII. PROMOSTÄNDE/EVENTS/MESSEN

ART. 26. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1. Dieser Ehrenkodex-Teil gilt für TäƟ gkeiten der Mitglieder im Bereich des Betriebs bzw. der OrganisaƟ on von Pro-
moƟ onsständen, Events und anderen WerbeakƟ onen mit persönlichem Kontakt mit Werbeempfängern an öff ent-
lichen Orten sowie an Messen und ähnlichen privaten oder öff entlichen Veranstaltungen (gesamthaŌ  «Personal-
promoƟ on» bzw. «AkƟ on»).

ART. 27. AUFTRAGGEBER

A. KundenorienƟ erung
1. Die Mitglieder verpfl ichten sich im Interesse ihrer AuŌ raggeber, höchste Anstrengungen zu unternehmen, um 

deren Firma, Marken, Waren und Dienstleistungen am Markt so zu platzieren, dass sie von den bestehenden und 
potenziellen privaten, Firmen- und insƟ tuƟ onellen Kunden des AuŌ raggebers (nachstehend «Werbeempfänger») 
sowie allen weiteren relevanten Anspruchsgruppen wie Mitarbeitenden oder Mitbewerbern in jeder Hinsicht po-
siƟ v wahrgenommen werden.

2. Die Mitglieder unterlassen alles, was dem Ansehen der AuŌ raggeber, ihrer Branche und ihren Verbänden schaden 
könnte.

3. Die Mitglieder sorgen dafür, dass ihnen alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen, um für ihre Kunden 
umfassende Dienstleistungen zu erbringen, welche insbesondere folgende Bereiche umfassen:
a) kompetente, objekƟ ve und unabhängige Beratung;
b) Planung und Realisierung von Projekten;
c) Qualitätssicherung während der verschiedenen Phasen eines Projekts;
d) eff ekƟ ve und effi  ziente Korrekturen in jeder Projektphase. 

4. Die Mitglieder dokumenƟ eren regelmässig schriŌ lich die Kundenzufriedenheit ihrer AuŌ raggeber, sofern der Um-
fang der Zusammenarbeit eine Bewertung erlaubt.

B. Transparenz
1. Die Mitglieder sorgen durch geeignete Aufzeichnungen und Kontrollen vor Ort für die Einhaltung sämtlicher Ver-

tragsbestandteile, insbesondere des Budgets. Allfällige Abweichungen zeigen sie dem AuŌ raggeber umgehend 
schriŌ lich an.

2. Die Mitglieder überprüfen die Einhaltung der AkƟ onsziele laufend. Hierfür benutzen sie ein geeignetes ReporƟ ng-
System, welches z. B. AkƟ onsberichte und TäƟ gkeitsnachweise umfasst.

3. Die Mitglieder informieren die AuŌ raggeber wahrheitsgetreu und vollständig über die Erreichung der AkƟ onsziele. 
Insbesondere händigen sie dem AuŌ raggeber die Reports gemäss der vorstehenden Ziff er aus. 

ART. 28. PROMOTER

A. Allgemeines
1. Als Promoter im Sinne dieses Titels gelten alle Personen, welche von den Mitgliedern im Rahmen der Personalpro-

moƟ on für den Kontakt mit Werbeempfängern eingesetzt werden, unabhängig davon, ob sie vom Mitglied oder 
von externen Dienstleistern als Unselbstständige angestellt oder als Selbstständige beauŌ ragt werden.

2. Die Promoter gelten, unabhängig von ihrem Status, als Mitarbeitende im Sinne dieses Ehrenkodex.

B. Auswahl und Schulung
1. Die Mitglieder verpfl ichten sich, nur mit Promotern zusammenzuarbeiten, welche den hohen Anforderungen der 

AuŌ raggeber bezüglich der Qualifi kaƟ on, des Erscheinungsbilds und der KommunikaƟ onsfähigkeiten genügen. 
2. Die Mitglieder treff en die Auswahl der Promoter für die AkƟ onen eines AuŌ raggebers unter sorgfälƟ ger Beachtung 

eines mit dem AuŌ raggeber erarbeiteten Anforderungsprofi ls.
3. Soweit dies für den Erfolg einer AkƟ on nützlich ist, führen die Mitglieder ein akƟ onsbezogenes Training mit den 

Promotern durch und sorgen bei LangzeitakƟ onen für eine angemessene Fortbildung.
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C. Verträge
1. Die Mitglieder verpfl ichten die Promoter miƩ els schriŌ licher Verträge zur Einhaltung sämtlicher im Rahmen der 

jeweiligen AkƟ on mit dem AuŌ raggeber vereinbarten Leistungen, Termine und sonsƟ ger wesentlicher Vertragsbe-
standteile.

2. Die vorstehende Ziff er gilt ausdrücklich auch für Promoter, welche in einem unselbstständigen Arbeitsverhältnis 
zum Mitglied oder zu einem externen Dienstleister stehen.

3. Insbesondere halten die Mitglieder in den schriŌ lichen Verträgen mit den Promotern sowohl im Interesse der 
AuŌ raggeber als auch zum Schutz der Promoter folgende Punkte fest:
a) Kunde (AuŌ raggeber);
b) AuŌ ragnehmer (Mitglied);
c) AkƟ onsbezeichnung;
d) AkƟ onslaufzeit und Termine;
e) Bezeichnung der Leistung;
f) Honorierung (bei selbstständigen Promotern sowie bei Angestellten, welche separate Vergütungen pro AkƟ on 

erhalten).
4. Die Mitglieder verpfl ichten die Promoter schriŌ lich zur gewissenhaŌ en Erstellung und Aktualisierung der Reporte 

für die AuŌ raggeber.

ART. 29. MITBEWERBER

1. Die Mitglieder verpfl ichten sich, bei Eigenwerbung nur AuŌ raggeber als aktuelle Referenzen anzugeben bzw. Mar-
ken/Produkte anzuführen, mit welchen bzw. mit deren Eigentümer/Hersteller ein direktes Vertragsverhältnis be-
steht oder während der letzten zwei Jahre bestand. Bei der Angabe älterer Referenzen geben sie das Kalenderjahr 
der Zusammenarbeit an.

Schweizer 
DialogmarkeƟ ng 
Verband
Posƞ ach 616
8501 Frauenfeld

T 052 721 61 62
F 052 721 61 63
info@sdv-dialogmarkeƟ ng.ch

www.sdv-dialogmarkeƟ ng.ch
www.sdv-konsumenteninfo.ch
www.dm-award.ch

www.facebook.com/dmverband
www.xing.com/net/sdv
www.xing.com/net/dmpreisD
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